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GEMEINDEBEITRÄGE AN FREIWILLIGE SCHWIMMKURSE

Konzept Schwimmunterricht

Für die Durchführung eines geregelten Schwimmunterrichts gemäss Lehrplan 21 wurde ein 
Konzept erarbeitet. Das Konzept Schwimmunterricht wurde durch die Schulkommission am 
18. Mai 2022 und durch den Gemeinderat am 7. Juni 2022 zur Kenntnis genommen. Im 
Kapitel 1.6 des Konzepts ist aufgeführt, dass sich die Gemeinde an den Kosten von 
freiwilligen Schwimmkursen beteiligt.

Freiwillige Schwimmkurse

Es gibt viele Gründe, weshalb jedes Kind schwimmen lernen sollte. Schwimmen trägt zur 
Sicherheit der Kinder bei. Primär sind die Eltern dafür verantwortlich, dass ihre Kinder das 
Schwimmen erlernen. Im Rahmen des Sportunterrichts kann die Schule einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten und die Eltern dabei unterstützen. Die Lektionenzahl in der Schule ist 
jedoch beschränkt, sicheres Bewegen im Wasser lernen die Kinder nur, wenn sie auch in der 
Freizeit Gelegenheit zum Üben haben. 

Der Besuch von freiwilligen Schwimmkursen in einer Schwimmschule fördert diese 
Kompetenz zusätzlich. Die Gemeinde und die Schule haben ein grosses Interesse, dass alle 
Kinder schwimmen lernen. 

Beiträge der Gemeinde an Kurskosten

 Familien mit bescheidenem Einkommen wird pro Kind einmalig ein Betrag von 
CHF 100.00 an die Kosten eines freiwilligen Schwimmkurses bezahlt.

 Voraussetzung für den Unterstützungsbeitrag:

o Kurskosten für die Teilnahme an einem oder mehreren Kursen und die dazu 
notwendigen Eintritte in der Höhe von mind. CHF 200.00 

o Unterstützt werden Familien, die in der Tagesschule den Minimaltarif bezahlen 
würden

o Sozialhilfeempfänger werden durch den Sozialdienst unterstützt

Gesuch

Mit dem Formular wird der Gemeindebeitrag beantragt. Dem Gesuch sind die Unterlagen 
anzufügen, wie Teilnahmebestätigung Schwimmkurs, Dokumente für die Berechnung des 
Tagesschultarifs.

Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten per 1. August 2022 in Kraft.
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